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Richtlinien zur Benützung des Spychers 

 
 
Gestützt auf Art. 24 des Organisationsreglementes (OgR) der Kirchgemeinde 
Vinelz-Lüscherz vom 1. Januar 2013 erlässt der Kirchgemeinderat Richtlinien 
zur Benützung des Spychers Vinelz. 
 
 

1. Benützungskriterien 
Die Benützung kann für verschiedenste Anlässe ermöglicht werden. Aktivitäten der 
Kirchgemeinde haben in der Regel Vorrang. Findet ein Anlass in der Kirche statt, kann 
während dieser Zeit der Spycher nicht vermietet werden. 
 
 

2. Entscheidungskompetenz 
In der Regel ist das Sekretariat für die Vermietung zuständig. Über wiederkehrende oder 
längerfristige Vermietungen z.B. Tagesschule, Mittagstisch liegt die Entscheidungs-
kompetenz beim Kirchgemeinderat. Anlässe mit mehr als 50 Personen können nur 
ausnahmsweise gestattet werden. 
 
 

3. Benützungsgebühr 
Grundlage für die Benützungsgebühr bildet der aktuelle Tarif über die Benützung des 
Spychers. In begründeten Fällen oder auf Gesuch hin kann der Kirchgemeinderat oder die 
Sekretärin in Absprache mit dem zuständigen Ratsmitglied die Gebühr reduzieren oder ganz 
erlassen. 
 
 

4. Reinigung 
Die Reinigung des Spychers ist grundsätzlich Aufgabe der zuständigen Sigristin. Nach dem 
Gebrauch durch Dritte ist der Spycher besenrein gemäss Hausordnung und in 
einwandfreiem Zustand abzugeben. 
 
 

5. Sorgfaltspflicht 
Alle, welche den Spycher benützen, haben dies mit der grösstmöglichen Sorgfalt zu tun. 
Die Kirchgemeinde behält sich die Geltendmachung von Ersatzforderungen im Schadenfalle 
vor. Den Anweisungen der zuständigen Sigristin ist Folge zu leisten. 
Die Bedürfnisse der Anwohnerschaft nach Ruhe und Rücksichtnahme sind zu respektieren.  
 
 

6. Umgebung des Spychers 
Der Kirchgemeinderat macht sämtliche Benützer darauf aufmerksam, dass: 

– Keine Parkplätze bei der Kirche und beim Spycher zur Verfügung stehen. 

– Parkplätze auf öffentlichen Parkfeldern im Dorf zur Verfügung stehen. 
– Die Zufahrten zum Spycher und zur Garage ostseitig der Kirche zwingend frei bleiben 

müssen (Feuerwehrzufahrt).  
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Vinelz, 2. Juni 2017 
 
 
 
 
Die Kirchgemeindepräsidentin: Die Sekretärin: 
 
 
Andrea Gerber Carina Bleif 
 


